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 Veröffentlicht am 04.07.1984

Norm

LMG 1975 §9

Rechtssatz

Die Behauptung, so-bit helfe, eine in der Reduzierung der Nahrungsmittelaufnahme auf die Hälfte bestehende

Abmagerungskur durchzustehen, bescheinigt diesem Produkt notwendigerweise Wirkungen auf Lebensvorgänge im

menschlichen Organismus, nämlich auf die Beein;ussung (Verminderung) des während Diätkuren möglichen

Hungergefühls und Eiweißmangels.
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